
Zur Einführung der Tüllindustrie in der Schweiz

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Mitteilungen über Textilindustrie : schweizerische Fachschrift für
die gesamte Textilindustrie

Band (Jahr): 19 (1912)

Heft 3

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-627342

PDF erstellt am: 28.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-627342


MITTEILUNGEN über TEXTIL-INDUSTRIE 51

Zur Einführung der Tüllindustrie in der Schweiz.

Ueber das Projekt der Gründung einer Tüllfabrik in der
Schweiz haben wir letztes Jahr verschiedene Artikel gebracht
und glaubte man das Unternehmen bereits gesichert. Der
„N. Z. Z." wurde nun kürzlich geschrieben:

Die Bestrebungen einer Anzahl St. Galler Industrieller
für Einführung der Tüllindustrie in der Schweiz scheinen
durch den Widerstand unserer Bundesbehörden zu scheitern.
Wie bekannt, ist für die Tüllindustrie der 24-stündige Be-
trieb unerläßlich, wobei natürlich dreimaliger Schichten-
Wechsel eintritt. Die Bundesbehörden aber konnten sich
nicht dazu bewegen lassen, diese Bewilligung für den durch-
gehenden Betrieb zu erteilen und so sehen wir denn, wie die
Industrie gezwungen ist, sich nach dem Auslande zu wenden.
Es soll die Fabrik in nächster Nähe der Grenze, in Alten-
stadt (Vorarlberg) errichtet werden.

_ Das schweizerische Industriedepartement hat
jfhierauf folgendes erwidert:
El „In Nr. 9 der „N. Z. Z." findet sich eine Notiz „Zur

Expatriierung der schweizerischen Industrie", begleitet von
einer Anmerkung der Redaktion, worin das Verhalten der
Bundesbehörden in Sachen der Nachtarbeit für die Tüllfabri-
kation getadelt wird. Die Sache verhält sich folgender-
maßen : Das Gesuch ging dahin, es sei für die Tüllwebstühle
einer in der Ostschweiz erst zu gründenden Tüllfabrik zum
voraus Nachtarbeit zu bewilligen. Dieses Begehren wurde
vom Departement abgelehnt. Da die Gründung von der
Bewilligung der Nachtarbeit abhängig gemacht wurde,
wäre diese Bewilligung einer vom Departement zu über-
nehmenden bleibenden Gewähr gleichgekommen. Die
Behörde kann es nicht verantworten, eine solche Verbind-
lichkeit einzugehen, namentlich dann nicht, wenn, wie im
vorliegenden Falle, die Nachtarbeit nicht auf der vom Ge-
setze geforderten technischen Notwendigkeit beruht. Gegen-
über den der Bundesbehörde aus dem Gesetze erwachsenden
Verpflichtungen mußte die Rücksicht auf die als verdienst-
lieh anerkannten Bestrebungen des Initianten zurücktreten.
Dagegen erklärt ihm das Departement, dass es ihm frei stehe,
sein Gesuch zu erneuern, wenn die Fabrik zur Eröffnung
gelange. Komme eine bestehende Fabrik in Frage, so handle
es sich nicht mehr um eine bedingungslose Bewilli-
g u n g und die Sachlage werde in dieser Hinsicht eine andere
sein. Zu bemerken ist, daß jede von der Bundesbehörde
ausgehende Bewilligung zu Nacht- und Sonntagsarbeit die
Bedingung enthält, sie könne unter gewissen Voraussetzungen
jederzeit zurückgezogen werden. Mit einer solchen Bedin-
gung, welche die Behörde nicht preisgeben darf, wäre dem
Gesuchsteller nicht gedient gewesen."

Diese Erklärung ist nicht gerade geeignet, Klarheit in
die obwaltende Lage zu bringen. In erster Linie müßten
die Gründer einer Tüllfabrik die Sicherheit haben, daß durch
eine nachträgliche bureaukratische Verordnung nicht die
Rentabilität des Unternehmens in Frage gestellt wird. Hoffent-
lieh läßt sich da noch eine bessere Lösung finden, damit
das Etablissement nicht im Ausland errichtet werden muß.

Firmen-Nachrichten

Schweiz. — VereinigteKammgarnspinnereien Schaff-
hausen und Derendingen, in Schaffhausen. Der Vor-
waltungsrat dieser Gesellschaft hat beschlossen, für das Rechnungs-
jähr 1911 nach reichlichen Abschreibungen und Rückstellungen eine
Dividende von 10°/» gegenüber 11 ®/o im Vorjahre zu beantragen.

— Bern. Firmenänderung. Leonhard Meyer, Leon Wallach
Jules Lippmann, Jean Schwöb und Joseph Schwöb, alle in Berig
haben unter der Firma Leinen weberei Bern, Schwob&Cie-
(Tissage de Toiles Berne, Schwöb & Cie.) in Bern eine Kommandit-
•gesellschaft eingegangen, weleheAktiven und Passiven der erloschenen
Firma „Leinenweberei Bern, Schwöb & Cie." übernimmt. Leonhard

Meyer, Leon Wallach, Jules Lippmann und Jean Schwöb sind un-
beschränkt haftende Gesellschafter, und Joseph Schwöb ist Kom-
manditär. Demselben wird Prokura erteilt; ebenso wird Einzel-
prokura erteilt an Alexander Sutter in Bern. Leinenfabrikation,
Bubenbergplatz 7.

Deutschland. — München. Die Spinnerei und Weberei
Eßlingen schlägt für 1911 ö'/s°/o Dividende (1910 7°/o) vor.

| Italien. — Infolge der italienischen Seidenkrise ist die Seiden-
Spinnerei Giacomo Suardi in Ranzanio bei Bergamo mit
Passiven im Betrage von 600,000 Lire insolvent geworden.

Amerika. — Unter der Firma American Artificial Silk
Manufacturing Company wurde in Camden N. Y. eine neue
Kunstseidenfabrik gegründet. Das Kapital dieser Gesellschaft beträgt
2 Millionen Dollars.

Die Einfuhr an Kunstseide nach den Vereinigten Staaten beträgt
jährlich zirka 8 Millionen amerikanische Pfund. Die neugegründete
Gesellschaft hofft, dieses Quantum schon im ersten Geschäftsjahre
herstellen zu können. DaMie Einfuhrzölle in Amerika für Kunst-
seide sehr bedeutende sind,' kann die Gesellschaft^ natürlich billiger
liefern als die ausländische Konkurrenz. Als Leiter des neuen
Unternehmens figurieren: John Bister, von der Rodger Thompsen
Givernand Silks Mills in New York, als Präsident; Vizepräsident
ist Henry Bernstein aus der Firma B. Kaufmann & Cie., Seiden-

bandfabriken in Philadelphia und als Direktor wurde Karl V. Voegher,
ehemaliger Direktor ''der Kunstseidenfabrik Trautenau (Böhmen)
bestimmt. H.

— New York.^Die Firma Staub & Cie., Broderies in
St. Gallen hat in New York 334, 5th Avenue unter der Leitung
von W. W. Peel ein eigenes Verkaufshaus erfichtet. H.

Mode- und Marktberichte

Seide.
Wir befinden uns immer noch in der ruhigen Zeit. Die De-

pression des Mailänder Marktes schreckt eher vor Käufen zurück.
In Japan verbleibt man angesichts der zweifelhaften Lage zurück-
haltend, in China bringen die Revolutionswirren mancherlei Stör-

ungen mit.

Prels-Couraitt der Zürcherischen Seidenindustrle-ßesellschaft

26. Januar 1912.
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